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Postanschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
09105 Chemnitz 

Besucheranschrift: 
Landesdirektion Sachsen 
Altchemnitzer Str. 41 
09120 Chemnitz 

www.lds.sachsen.de 

Bankverbindung: 
Empfänger 
Hauptkasse des Freistaates Sach-
sen 
IBAN  
DE22 8600 0000 0086 0015 22 
BIC MARK DEF1 860 
Deutsche Bundesbank 

Umsatzsteuer-ID: DE287064009 

Verkehrsverbindung: 
Straßenbahnlinien 
5, C11 (Rößlerstraße) 
Buslinie  
52 (Altchemnitzer Straße) 

Für Besucher mit Behinderungen 
befinden sich gekennzeichnete 
Parkplätze vor dem Gebäude. 
Für alle anderen Besucherpark-
plätze gilt: Bitte beim Pfortendienst 
klingeln. 

*Informationen zum Zugang für ver-
schlüsselte / signierte E-Mails / elektro-
nische Dokumente sowie elektronische 
Zugangswege finden Sie unter 
www.lds.sachsen.de/kontakt. 

Informationen zum Datenschutz finden Sie 

unter www.lds.sachsen.de/datenschutz. 

 
per E-Mail: 
Gemeindeverwaltung Gornau 
Rathausplatz 5 
09405 Gornau 
 
 
nachrichtlich per E-Mail an: 
- LRA Erzgebirgskreis 
- Planungsverband Region Chemnitz 
- N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
 

 

Erzgebirgskreis - Gemeinde Gornau 
Vorentwurf 1. Änderung des Bebauungsplanes (BP) "Klein-Tirol-Süd" 
Fassung: 10/2025 
Stellungnahme der Raumordnungsbehörde  
Schreiben des Planungsbüros vom 5. November 2025 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Beteiligung der Landesdirektion Sachsen, Referat Raum-
ordnung, Stadtentwicklung im Verfahren nach § 4 BauGB. Nach Prüfung des 
Sachverhalts anhand der uns vorliegenden Unterlagen gibt die Raumord-
nungsbehörde folgende raumordnerische Stellungnahme ab: 

Der 1. Änderung stehen keine Belange der Raumordnung entgegen. 

Begründung 

1. Sachverhalt 

Die Gemeinde Gornau plant den seit dem 16. Juli 1992 rechtskräftigen und 
vollständig realisierten Bebauungsplan zu ändern.  

Sie beabsichtigt die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, welche bisher 
als „Allgemeines Wohngebiet“ ausgewiesen wurden, entsprechend der be-
stehenden Ausprägung festzusetzen. 

Um den Hauptzweck Wohnen und damit die bestehende reine Wohnnutzung 
beizubehalten und planerisch zukünftig zu sichern, soll die Änderung der Art 
der baulichen Nutzung zum „Reinen Wohngebiet“ vorgenommen werden.  

Laut beigefügtem Lärmschutzgutachten vom Mai 2025 werden die schall-
technischen Orientierungswerte für den Verkehrslärm nach DIN 18 005 für 

 
Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Bettina Seiferth 

Durchwahl 
Telefon +49 371 532-1547 
Telefax +49 371 532-1929 

bettina.seiferth@ 
lds.sachsen.de* 

Geschäftszeichen 
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34-2417/414/10 

Chemnitz, 
8. Dezember 2025 
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Reine Wohngebiete mit tags 50 dB(A) und nachts 40 dB(A) sowohl tags als auch 
nachts an den Baugrenzen innerhalb des Plangebietes eingehalten.  

Die Fläche umfasst 17.303 m². Ein wirksamer Flächennutzungsplan liegt für die Ge-
meinde nicht vor.  

2. Rechtliche Grundlagen  

Die vorgelegten Unterlagen wurden auf folgenden Grundlagen geprüft:  

- Raumordnungsgesetz  
- Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen  
- Landesentwicklungsplan Sachsen  
- Regionalplan Region Chemnitz 2024, rechtskräftig seit dem 23. Januar 2025 

3. raumordnerische Bewertung 

Der 1. Änderung stehen keine Belange der Raumordnung entgegen. 

4. Hinweise 

Im Raumordnungskataster der Landesdirektion Sachsen wird der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes unter der Nummer 1250208 eingetragen. 

Bitte informieren Sie uns über den weiteren Fortgang des Verfahrens im Rahmen Ihrer 
Mitteilungs- und Auskunftspflichtpflicht gemäß § 18 SächsLPlG.  

Diese Stellungnahme ergeht aus Sicht der Raumordnung. Den Stellungnahmen der 
übrigen Träger öffentlicher Belange wird nicht vorgegriffen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Bettina Seiferth 
Referentin Raumordnung 

Dieses Schreiben wurde elektronisch gezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
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Körperschaft des öffentlichen Rechts

Verbandsgeschäftsstelle
8. Dezember 2025
Fr. Peters

(0375) 289 405 23
claudia. peters@pv-rc. de

1. Änderung des Bebauungsplanes "Klein Tirol Süd" der Gemeinde Gornau

Stellungnahme des Planungsverbandes Region Chemnitz im Rahmen der Beteiligung Trä-
ger öffentlicher Belange nach § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB)

Dem Schreiben der N1 Ingenieurgesellschaft mbH vom 5. November 2025 lagen folgende Unteriagen bei:
Vorentwurf der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen vom Oktober 2025
Begründung des Vorentwurfs vom Oktober 2025 mit Umweltbericht
Schallimmissionsprognose als Anlage 1 zur Begründung

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Planungsverband Region Chemnitz wurde mit o. g. Schreiben um Stellungnahme zum Vor-
entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes "Klein Tirol Süd" der Gemeinde Gornau gebeten.

Sachverhalt
Mit der 1. Änderung des am 15. Juni 1992 in Kraft gesetzten Bebauungsplanes soll die Art der
baulichen Nutzung, die bisher als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt wurde, als Reines Wohn-
gebiet festgesetzt werden. Im Rahmen der Begründung der beigefügten Schallimmissionsprog-
nose wurde geprüft, ob die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 für Reine
Wohngebiete aufgrund der Lage an der Bundesstraße B 180 eingehalten werden können.
Das Baugebiet ist vollständig realisiert.

Beurteilungsgrundlagen
Beurteilungsgrundlage für das Vorhaben ist der am 20. Juni 2023 als Satzung beschlossene
Regionalplan für die Planungsregion Chemnitz in der Fassung des Abtrennungs- und Beitritts-
beschlusses vom 11. April 2024 zum Genehmigungsbescheid des Sächsischen Staatsministe-
riums für Regionalentwicklung vom 22. Februar 2024, der mit der Bekanntmachung der Geneh-
migung im SächsABI AAz. Nr. 4/2025 vom 23. Januar 2025 in Kraft getreten ist (Regionalplan
Region Chemnitz 2024; RPI RC 2024).

Regionalplanerische Beurteilung
Aus regionalplanerischer Sicht bestehen gegen die vorgelegte Planung keine Bedenken.

Im Ergebnis der Schallimmissionsprognose wurde die Einhaltung der schalltechnischen Orien-
tierungswerte der DIN 18005 für das festzusetzende Reine Wohngebiet bestätigt.

Postfachanschrift Kontakt Mitglieder
wie Hausanschrift Telefon (0375) 289 405 0 Erzgebirgskreis

Landkreis Mittelsachsen

Vogtland k reis
Landkreis Zwickau

Kreisfreie Stadt Chemnitz

Der Planunesverband hat ausschließlich unter der E-Mail-Adresse D05t(3> Dv-rc. de den Zueane für elektronisch sienierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente eröffnet.

Hausanschrtft

Planungsverband Region Chemm'tz
Ve rba ndsgeschäftsste l le
Werdauer Straße 62

OS056Zwickau

Kontakt

Telefon (0375)2894050
Telefax (0375)28940590
E-Mail * info@pv-rc. de

Internet www. pv-rc. de



Trotz des bereits voll realisierten Baugebietes wird dennoch auf folgende Festlegungen des
RPI RC 2024 verwiesen, die im Umweltbericht zu beachten sind:

Karte 9 "Bereiche der Landschaft mit besonderen Nutzungsanforderungen"
. Bereiche mit besonderen Anforderungen an den Grundwasserschutz (siehe Kapitel 2. 2. 1,

Z 2. 2. 1. 4)
In diesen Bereichen soll gemäß Ziel Z 2.2. 1.4 des RPI RC 2024 die durch Stoffeinträge bedingte
Beeinträchtigung des Grundwassers verringert werden. Es ist zu prüfen, ob die Festsetzungen
des 1992 in Kraft getretenen Bebauungsplanes diese Festlegung beachten. Ggf. sind zudem
Änderungen in den textlichen Festsetzungen vorzunehmen.

Karte 11 "Sanierungsbedürftige Bereiche der Landschaft"
. Gebiete mit Anhaltspunkten oder Belegen für schädliche stoffliche Bodenveränderungen

(siehe Grundsatz G 2. 1. 5. 5)
Das Baugebiet befindet sich innerhalb eines Gebiets mit Anhaltspunkten oder Belegen für
schädlich stoffliche Bodenveränderungen. Gemäß des Grundsatzes G 2. 1. 5. 5 RPI RC 2024 sol-
len in diesen Gebieten, insbesondere durch Schwermetatle und Arsen, zur Vermeidung von
Umweltschäden und zum Schutz der menschlichen Gesundheit erforderlichenfalls auf den
standörtlichen Einzelfall bezogene weitergehende Untersuchungen zur genauen Ausdehnung
und zum Gefährdungspotenzial der Bodenveränderungen sowie Vorsorge-, Anpassungs- und
Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. Die textlichen Festsetzungen des rechtskräfti-
gen Bebauungsplanes sind auch diesbezüglich einer Prüfung zu unterziehen.

Ggf. sind auch zusätzliche Hinweise auf der Planzeichnung zu verankern:
. Das Baugebiet liegt innerhalb der Schutzzone III A des Trinkwasserschutzgebiets für Grund-

wasser "Tiefbrunnen Dittmannsdorf (Gornau)".
. Der Planungsverband Region Chemnitz verweist darauf, dass die Gemeinde Gornau inner-

halb eines festgelegten Radonvorsorgegebiets liegt [vgl. Allgemeinverfügung des Sächsi-
sehen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie vom 19. November 2020, in
Kraft getreten am 31. Dezember 2020 zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-
222 in Innenräumen nach § 121 (1) Satz 1 Strahlenschutzgesetz].
In diesen Gebieten gelten neue Anforderungen für den Bau von Gebäuden. Diese müssen
so geplant und gebaut werden, dass das Eindringen von Radon aus dem Boden in Gebäude
verhindert oder erheblich erschwert wird. Entsprechende Aussagen sind in die Begründung
zu integrieren, ebenso sind Maßnahmen zum Schutz entsprechend der Allgemeinverfügung
im Bebauungsplan textlich festzusetzen.

Verfahrenshinweis

Die Stellungnahme ergeht ausschließlich aus Sicht der Regionalplanung. Im Hinblick auf die
sich im Übrigen aus § 2 ROG und dem Landesentwicklungsplan Sachsen ergebenden Erforder-
nisse der Raumordnung wird auf die Stellungnahme der Landesdirektion Sachsen als Raum-
ordnungsbehörde verwiesen.

Zu gegebener Zeit ist der Planungsverband Region Chemnitz schriftlich über das Ergebnis der
Abwägung und die Bekanntmachung der Satzung zu informieren bzw. erneut am Verfahren zu
beteiligen. Gleichzeitig bittet der Planungsverband im Rahmen der Amtshilfepflicht gemäß
§4 i. V. m. §5(1) Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) um die Übersendung der in Kraft ge-
tretenen Planungsunterlagen.



Für Fragen steht Ihnen die Verbandsgeschäftsstelle des Planungsverbandes Region Chemnitz
gern zur Verfügung.

Mit undlichen Grüßen

Kropop
Leiter der Verbandsgeschäftsstelle
i. A. des Vorsitzenden des

Planungsverbandes Region Chemnitz

Verteiler
Landesdirektion Sachsen, Ref. 34
LRA Erzgebirgskreis
N1 Ingenieurgesellschaft mbH













Betreff: AW: Gornau_Klein Tirol Süd_Vorentwurf_Beteiligung Töb´s
Von: Gühne, Dorit - LfD <Dorit.Guehne@lfd.sachsen.de>
Datum: 15.12.2025, 09:42
An: Nadine Fleischer <nadine.fleischer@n1-ingenieure.de>

Gornau, OT Dittmannsdorf, Vorentwurf B-Plan „Kleintirol Süd“
- Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange

Sehr geehrte Frau Fleischer,

mit Schreiben vom 5. November 2025 informierten Sie uns über den Vorentwurf zur 1.
Änderung des Bebauungsplans „Kleintirol Süd“ in Gornau, Ortsteil Dittmannsdorf.
Im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden
wir um eine Stellungnahme gebeten.
Nach der Prüfung der Unterlagen möchten wir Ihnen mitteilen, dass gegen die o.g. Planung
aus denkmalfachlicher Sicht keine Einwände bestehen.

Mit freundlichen Grüßen

Dorit Gühne
Gebietsreferentin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE SACHSEN
Referat II.3 Westsachsen
Schloßplatz 1 | 01067 Dresden
+49 351 48 430 520 | MOBIL: +49 173 7326431
dorit.guehne@lfd.sachsen.de | www.denkmalpflege.sachsen.de
Kein Zugang für elektronisch signierte sowie für verschlüsselte elektronische Dokumente.

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Nadine Fleischer <nadine.fleischer@n1-ingenieure.de>
Gesendet: Montag, 15. Dezember 2025 09:08
An: Gühne, Dorit - LfD <Dorit.Guehne@lfd.sachsen.de>
Betreff: Fwd: Gornau_Klein Tirol Süd_Vorentwurf_Beteiligung Töb´s

Sehr geehrte Frau Gühne,

es waren 2 E-Mails mit fast identischem Inhalt unmittelbar nacheinander, vielleicht
wurde gedacht, es ist 2x die gleiche und eine wurde gelöscht.

Ist aber nicht so schlimm. Es ist mehreren so gegangen.

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff: Gornau_Klein Tirol Süd_Vorentwurf_Beteiligung Töb´s
Datum: Wed, 5 Nov 2025 08:55:30 +0100
Von: Nadine Fleischer <nadine.fleischer@n1-ingenieure.de>
An: Fleischer, Nadine <nadine.fleischer@n1-ingenieure.de>

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie zu o.g. Vorhaben die Unterlagen zum Vorentwurf im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB als E-
Mail.

Auf eine Zusendung der Unterlagen per Post wird verzichtet.

--
Mit freundlichen Grüßen

AW: Gornau_Klein Tirol Süd_Vorentwurf_Beteiligung Töb´s imap://nadine.ϐleischer%40n1-ingenieure.de@mail.your-server....
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Dipl.-Ing. (FH) Nadine Fleischer
Durchwahl: +49(0)3771 34020-48
Handy:     0176 76776637
E-Mail: nadine.fleischer@n1-ingenieure.de

    >>> ACHTUNG! Änderung der Firmenanschrift! <<<

N1 Ingenieurgesellschaft mbH
August-Wellner-Straße 1
08280 Aue-Bad Schlema

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. (FH) Nadine Fleischer
Registergericht: Chemnitz HRB 12615

Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in der N1
Ingenieurgesellschaft mbH und über Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-
GVO) entnehmen Sie bitte dem Punkt „Datenschutz“ auf unserer Internetseite http://
www.n1-ingenieure.de/datenschutz.html.
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Stellungnahme zum Vorhaben 
Gornau, Bebauungsplan „Klein-Tirol-Süd“ (Vorentwurf, 1. Änderung), 
Erzgebirgskreis 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Zusendung der Planunterlagen zu o.g. Vorhaben. Im Rah-
men der Beteiligung der TÖB gibt das Landesamt für Archäologie folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Die ausführenden Firmen sind auf die Meldepflicht von Bodenfunden gemäß 
§ 20 SächsDSchG hinzuweisen. 
 
Dieser Satz ist als Hinweis in den B-Plan aufzunehmen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Matthias Schubert 
Referent 

 

 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 
 
D/UD Erz 

 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
Industriestraße 1 
08280 Aue-Bad Schlema 

LANDESAMT FÜR ARCHÄOLOGIE SACHSEN 
Zur Wetterwarte 7 | 01109 Dresden 

Ihr Ansprechpartner 

Matthias Schubert 

 

Durchwahl 

Telefon +493518926622 

 

E-Mail*  

Matthias.Schubert 

@lfa.sachsen.de 

 

 

Ihr Zeichen 

NF 

 

Ihre Nachricht vom 

05.11.2025 

 

Aktenzeichen 

(bitte bei Antwort angeben) 

2-7051/113/710-2025/23832 

 

Dresden, 

10.11.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hausanschrift: 

Landesamt für Archäologie  

Sachsen 

Zur Wetterwarte 7 

01109 Dresden 

 

www.archaeologie.sachsen.de 

 

Bankverbindung: 

Hauptkasse des Freistaates  

Sachsen 

Deutsche Bundesbank 

IBAN:  

DE06 8600 0000 0086 0015 19 

BIC: MARK DEF1 860  

 

Umsatzsteuer-lDNr: DE812332079  

 

Leitweg-ID für E-Rechnung:  

14-1271014LFA01-23 

 

Verkehrsverbindung: 

Zu erreichen mit  

Straßenbahnlinie 7 –  

Industriepark Klotzsche 

Buslinie 77 – Hugo-Junkers-Ring 

 
 
*Kein Zugang für elektronisch signierte 
sowie für verschlüsselte elektronische 
Dokumente. 
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 Ihr Zeichen 

 

 

Ihre Nachricht vom 

05.11.2025 

 

Geschäftszeichen 

(bitte bei Antwort angeben) 

21-2511/269/8 

 

Dresden, 

11. Dezember 2025 

 

 

 

  

 

Besucheranschrift: 

Sächsisches Landesamt für 

Umwelt, Landwirtschaft und 

Geologie 

August-Böckstiegel-Straße 3 

01326 Dresden 

 

www.lfulg.sachsen.de 

 

  

 

 
Der Empfang von elektronisch signierten 
und/oder verschlüsselten elektronischen 
Dokumenten ist möglich. Die öffentlichen 
Schlüssel des Landesamtes für Umwelt, 
Landwirtschaft und Geologie finden Sie 
unter www.lfulg.sachsen.de/kontakt.html.  Seite 1 von 8  

 

 

 

1. Änderung des Bebauungsplanes „Klein-Tirol-Süd“ in der Gemeinde 

Gornau - Vorentwurf von 10/2025 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen Lan-

desamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger öf-

fentlicher Belange.  

 

Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  

 

- Fluglärm 

- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 

- natürliche Radioaktivität 

- Fischartenschutz und Fischerei und 

- Geologie 

 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 

fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 

 

Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des Inhalts 

der unter Punkt 2.1 und 3.1 aufgeführten Unterlagen vorgenommen. 

 

 

1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 

 

Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben als solchem keine grundsätzli-

chen Bedenken entgegen. 

 

 

   

LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Pillnitzer Platz 3 | 01326 Dresden 

 Ihre Ansprechperson 

Doreen Brandl 

 per E-Mail 
nadine.fleischer@n1-ingenieure.de 
bauamt@zschopau.de 
 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 
August-Wellner-Straße 1 
08280 Aue-Bad Schlema 

  

Durchwahl 

Telefon +49 351 2612-2111 

Telefax +49 351 2612-2099 

 

doreen.brandl@ 

lfulg.sachsen.de 

http://www.lfulg.sachsen.de/
http://www.lfulg.sachsen.de
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Im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung bestehen jedoch Anforderungen zum Ra-

donschutz, die zu beachten sind. Zur Begründung und zu weiteren Hinweisen der natür-

lichen Radioaktivität siehe Gliederungspunkt 2.   

 

Seitens der Hydrogeologie sind zudem fachliche Anforderungen zu beachten (siehe 

Punkt 3.3). Wir empfehlen außerdem, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die in 

Punkt 3.4 folgenden geologischen Hinweise zu berücksichtigen. 

 

Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie Be-

lange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 

 

Wir bitten darum das LfULG über das Abwägungsergebnis / die Erwiderung des Vorha-

benträgers vor Beschlussfassung zu informieren (Vgl. § 4 SächsUIG). 

 

 

2 Natürliche Radioaktivität 

 

2.1 Unterlagen 

 

[1] Kataster für Natürliche Radioaktivität in Sachsen, basierend auf Kenntnissen über 

den Altbergbau, Uranerzbergbau der Wismut und Ergebnissen aus dem Projekt „Ra-

diologische Erfassung, Untersuchung und Bewertung bergbaulicher Altlasten“ (Alt-

lastenkataster) des Bundesamtes für Strahlenschutz. 

[2] Gesetz zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung (Strahlen-

schutzgesetz - StrlSchG) vom 27. Juni 2017 (BGBl. I S. 1966), das zuletzt durch 

Artikel 4 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert wor-

den ist. 

[3] Verordnung zum Schutz vor der schädlichen Wirkung ionisierender Strahlung 

(Strahlenschutzverordnung - StrlSchV) vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 

2036; 2021 I S. 5261), die zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Oktober 

2024 (BGBl. 2024 I Nr. 324) geändert worden ist. 

[4] Allgemeinverfügung zur Festlegung von Gebieten zum Schutz vor Radon-222 in In-

nenräumen nach § 121 Absatz 1 Satz 1 des Strahlenschutzgesetzes vom 19. No-

vember 2020 (SächsABl. S. 1362). 

 

2.2 Prüfergebnis 

 

Das Plangebiet befindet sich … 

 

- in keiner radioaktiven Verdachtsfläche und gegenwärtig [1] liegen uns auch keine 

Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften vor, 
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- in einem festgelegten Radonvorsorgegebiet [4]. Aufgrund dessen sind beim Neu-

bau von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen, sowie an Arbeitsplätzen in Innenräu-

men zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Radon einzuplanen. 

 

Zum vorliegenden Vorhaben bestehen derzeit keine Bedenken. Jedoch sind im Rahmen 

weiterer Planungen zur Bebauung die nachfolgenden Anforderungen zum Radonschutz 

zu beachten. 

 

2.3 Anforderungen zum Radonschutz 

 

Das Strahlenschutzgesetz (§§ 121 - 132 StrlSchG) [2] und die novellierte Strahlenschutz-

verordnung (§§ 153 - 158 StrlSchV) [3] regeln die Anforderungen an den Schutz vor 

Radon. Dabei wurde ein Referenzwert von 300 Bq/m³ (Becquerel pro Kubikmeter Luft) 

für die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Luft in Aufent-

haltsräumen und an Arbeitsplätzen in Innenräumen festgeschrieben.  

 

Wer ein Gebäude mit Aufenthaltsräumen oder Arbeitsplätzen errichtet, hat grundsätzlich 

geeignete Maßnahmen zu treffen, um den Zutritt von Radon aus dem Baugrund zu ver-

hindern oder erheblich zu erschweren. 

Wer im Rahmen baulicher Veränderung eines Gebäudes mit Aufenthaltsräumen oder 

Arbeitsplätzen Maßnahmen durchführt, die zu einer erheblichen Verminderung der Luft-

wechselrate führen, soll die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz vor Radon in 

Betracht ziehen, soweit diese Maßnahmen erforderlich und zumutbar sind. 

 

Mit Inkrafttreten am 31.12.2020 wurden per Allgemeinverfügung [4] Gebiete nach § 121 

Abs. 1 Satz 1 Strahlenschutzgesetz [2] festgelegt. Für diese sogenannten Radonvorsor-

gegebiete wird erwartet, dass die über das Jahr gemittelte Radon-222-Aktivitätskonzent-

ration in der Luft in einer beträchtlichen Zahl von Gebäuden mit Aufenthaltsräumen oder 

Arbeitsplätzen den Referenzwert von 300 Bq/m³ überschreitet. In diesen Gebieten sind 

besondere Anforderungen an den Schutz vor Radon zu erfüllen. Die Allgemeinverfügung 

sowie alle weiterführenden Informationen sind unter www.radon.sachsen.de nachzule-

sen. 

 

In einem Radonvorsorgegebiet [4] sind beim Neubau von Gebäuden mit Aufenthaltsräu-

men oder Arbeitsplätzen neben der fachgerechten Ausführung der Maßnahmen hinsicht-

lich des Feuchteschutzes nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ein zu-

sätzlicher Radonschutz einzuplanen und eine der folgenden Möglichkeiten nach § 154 

StrlSchV [3] durchzuführen: 

 

1. Verringerung der Radon-222-Konzentration unter dem Gebäude, oder 

2. gezielte Beeinflussung der Luftdruckdifferenz zwischen Gebäudeinnerem und Bo-

denluft an der Außenseite von Wänden und Böden mit Erdkontakt, oder 

http://www.radon.sachsen.de/
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3. Begrenzung der Rissbildung an Wänden und Böden mit Erdkontakt und Auswahl dif-

fusionshemmender Betonsorten mit der erforderlichen Dicke der Bauteile, oder 

4. Absaugung von Radon an Randfugen oder unter Abdichtungen, oder 

5. Einsatz diffusionshemmender, konvektionsdicht verarbeiteter Materialien oder Kon-

struktionen. 

 

2.4 Allgemeine Hinweise zum Radonschutz 

 

In der Broschüre „Radonschutzmaßnahmen - Planungshilfe für Neu- und Bestandsbau-

ten“ (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126) sind die Möglichkeiten zum Ra-

donschutz praxisnah erläutert. Diese Broschüre können Sie kostenlos herunterladen. 

 

Bei Fragen zu Radonvorkommen, Radonwirkung und Radonschutz wenden Sie sich bitte 

an die Radonberatungsstelle des Freistaates Sachsen: 

 

Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft - Radonberatungsstelle: 

 Dresdner Straße 183, 09131 Chemnitz 

 Telefon:  (0371) 46124-221 

Telefax:  (0371) 46124-299 

E-Mail:  radonberatung@bful.sachsen.de 

Internet:  https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html 

Beratung werktags per Telefon oder E-Mail; zusätzlich besteht die Möglichkeit 

einer Vereinbarung individueller persönlicher Beratungstermine. 

 

 

3 Geologie 

 

3.1 Unterlagen 

 

[1] Anschreiben der N1 Ingenieurgesellschaft mbH aus Aue-Bad Schlema, Frau Flei-

scher zu o. g. Vorhaben vom 05.11.2025 mit digitalen Unterlagen [2] 

[2] Gemeinde Gornau: Vorentwurf 1. Änderung des Bebauungsplanes „Klein-Tirol-Süd“ 

in Gornau bestehend aus Planzeichnung, Textteil, Begründung, Anlage 1 (Schall-

prognose); 10/2025 

[3] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: komplexer Ar-

chiv- und Datenbestand des staatlichen geologischen Dienstes - Bohrungsdaten, 

Gutachten, Berichte, thematische Karten mit digitaler geologischer Karte von Sach-

sen GK50 Blatt L5344 Zschopau, Maßstab: 1:50.000 

[4] Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. aus Bonn: Technische Regel - 

Arbeitsblatt DVGW W 101 (A) - Richtlinien für Trinkwasserschutzgebiete; Teil 1 

Schutzgebiete für Grundwasser (März 2021) 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/26126
mailto:Radonberatung@bful.sachsen.de
https://www.bful.sachsen.de/radonberatungsstelle.html
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[5] G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft Freiberg mbH aus Halsbrücke: Hydrogeologisches 

Gutachten zur Überarbeitung der TWSZ für den TB Dittmannsdorf/Mittlerer Erzge-

birgskreis, Stand: 16.12.1997 

[6] G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft Freiberg mbH aus Halsbrücke: Kurzdokumentation 

Erschließung Dittmannsdorf/Kreis Flöha, Stand: 26.09.1990 

 

3.2 Prüfergebnis 

 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes wird aus hydrogeologischer Sicht zur Kenntnis 

genommen. Zwar ergeben sich aus hydrogeologischer Sicht keine grundsätzlichen Be-

denken zur o. g. Planung [2]. Es sind jedoch fachliche Anforderungen in der weiteren 

Planung zu beachten  

 

Aus ingenieurgeologischer und aus rohstoffgeologischer Sicht bestehen keine Bedenken 

zu der 1. Änderung des Bebauungsplanes.  

In der weiteren Planung empfehlen wir nachfolgende Hinweise zu berücksichtigen. 

 

3.3 Fachliche Anforderungen zur Beachtung 

 

Das bestehende Wohngebiet befindet sich innerhalb des ober-/unterirdischen Einzugs-

gebietes, respektive innerhalb Trinkwasserschutzzone IIIA des zur öffentlichen Trink-

wasserversorgung genutzten Tiefbrunnens Dittmannsdorf. 

 

Für die weiteren Planungsphasen sind die Belange des Trinkwasserschutzes hinrei-

chend zu beachten. Es ist sicherzustellen, dass von den Planungen keine Gefährdungen 

für die Trinkwasserfassung ausgehen kann und es zu keiner nachteiligen/negativen Be-

einflussung der Wasserfassung kommt. 

 

Zum aktuellen Stand des Trinkwasserschutzgebietes bzw. zu der Schutzgebietsverord-

nung sowie zu den wasserrechtlichen Fragestellungen allgemein ist die zuständige Was-

serbehörde des Landkreises Erzgebirgskreis im Verfahren zu beteiligen.  

 

Hinsichtlich Verboten und Nutzungsbeschränkungen sind die Ausführungen des DVGW 

Arbeitsblattes W 101(A) [4] sowie die in der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung 

enthaltenen konkreten Nutzungsbeschränkungen zu beachten. Aus der Rechtsverord-

nung zum betroffenen Trinkwasserschutzgebiet und den hierin festgesetzten Verboten 

und Nutzungsbeschränkungen können sich entsprechende Restriktionen für die Planung 

ergeben. 
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3.4 Hinweise 

 

3.4.1 Geologisch-hydrogeologische Informationen zum Tiefbrunnen Dittmanns-

dorf (Hy DimFl 501/90) 

 

Der 100 m tiefe Brunnen Dittmannsdorf befindet sich nach [6] im stark geklüfteten Gneis. 

Der Brunnen ist bis 8,50 m mit einem Standrohr abgedichtet und darunter unausgebaut. 

Die Förderpumpe wurde bei 35 m unter Gelände eingebaut. 

Die Speisung des Tiefbrunnens erfolgt gemäß [5] hauptsächlich über eine NO-SW sowie 

eine NW-SO streichende Störungszone, welche aus nordwestlicher Richtung auf den 

Brunnen zuläuft und in deren Kreuzungsbereich der Brunnen steht. Die Störungen be-

wirken einen staffelförmigen Versatz der Gneisfolge. 

Nach [5] sind für die Region markante herzynisch streichende Bruchsysteme von Bedeu-

tung, die die Gesteinsserien offensichtlich teilweise bis in größere Tiefen durchsetzen. 

Gemäß [5] wird das Dittmannsdorfer Tal ca. 1 km nordöstlich des Brunnenstandortes 

von der Dittmannsdorfer – annähernd W-O streichenden Störung sowie der Waldkirche-

ner - NW-SO streichenden Störung gequert. Daneben existieren offensichtlich weitere, 

parallel zu den Hauptstörungen streichende Lineationen.  

In [6] wird das Grundwasservorkommen als „parallel begrenzter Kluft-Grundwasserleiter 

mit Speisung aus liegenden oder hangenden Schichten mit einem tiefliegenden Haupt-

zuflussbereich und gespannten Grundwasserverhältnissen“ beschrieben. 

Obwohl der Gneis in der Bohrung intensiv geklüftet ist, treten die Hauptgrundwasserzu-

flüsse (82% des Zuflussanteils gemäß [5]) erst unterhalb von 65 m unter Gelände auf. 

Die Schutzzone IIIA umfasst „die vermutlich durch den Brunnen hydraulisch am stärksten 

beeinflussten Bereiche“. Es handelt sich um die eigentliche Druckentlastungszone des 

Dittmannsdorfer Baches sowie das von Nordwesten zum Haupttal direkt entwässernde 

Tälchen, einschließlich der zugehörigen Hangbereiche. Die mit der TWSZ IIIA ausgewie-

sene Fläche entspricht nach [5] der Neubildungsfläche für die prognostizierte Wasser-

menge und für die gegenwärtige Entnahmemenge. Der verbleibende Anteil des Ao wird 

als TWSZ IIIB ausgewiesen. 

 

3.4.2 Baugrunduntersuchungen 

 

Unter Berücksichtigung der Schutzgebietsverordnung wird der Bauherrschaft für die Pla-

nung von Neubauten und Erschließungsbauwerken grundsätzlich eine standortkonkrete 

und auf die Bauaufgabe ausgerichtete Baugrunduntersuchung nach DIN 4020 bzw. DIN 

EN 1997-2 empfohlen. Insbesondere für eine wirtschaftlich und bautechnisch sinnvolle 

Planung, Ausschreibung und Bauausführung sind Kenntnisse zum Baugrund, seiner 

Tragfähigkeit, den Grundwasserverhältnissen, der Standsicherheit, der Ausweisung von 

Homogenbereichen hinsichtlich der gewählten Bauverfahren und zu Kennwerten not-
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wendig. Die geplante Maßnahme sollte nach DIN EN 1997 einer geotechnischen Kate-

gorie zugeordnet werden, um den notwendigen Umfang an Erkundungsmaßnahmen und 

zu erbringenden Nachweisen einzugrenzen. 

 

3.4.3 Anzeige und Übergabe der Ergebnisse von geologischen Untersuchungen  

 

Geologische Untersuchungen (wie z. B. Sondierungs- und Erkundungsbohrungen) sowie 

die dazu gehörigen Nachweisdaten sind dem LfULG spätestens zwei Wochen vor Beginn 

als zuständige Behörde in Sachsen anzuzeigen (§ 8 GeolDG).  

Spätestens drei Monate nach dem Abschluss der geologischen Untersuchung sind die 

dabei gewonnenen Fachdaten (Messdaten, Bohrprofile, Laboranalysen, Pumpversuche 

etc.) zu übermitteln.  

Wenn seitens des LfULG Bewertungsdaten (Einschätzungen, Schlussfolgerungen, Gut-

achten) angefordert wurden, sind diese spätestens sechs Monate nach dem Abschluss 

der geologischen Untersuchung an das LfULG zu übermitteln (§ 9, 10 GeolDG). 

 

Wir bitten um Übernahme eines entsprechenden Hinweises in die Planunterlagen. 

 

Informationen zur Anzeige sowie zur Erfassung und Auswertung von Daten geologischer 

Bohrungen sind unter der URL www.geologie.sachsen.de unter dem Link „Bohranzeige“ 

verfügbar. Eine Bohranzeige kann über das Portal „ELBA.Sax“ elektronisch erfolgen 

https://www.erdaufschluss-digital.de/ 

Die Regelungen des § 15 des Sächsischen Kreislaufwirtschafts- und Bodenschutzgeset-

zes (SächsKrWBodSchG) zur Übergabe von Ergebnisberichten aus Erkundungen mit 

geowissenschaftlichem Belang (Erkundungsbohrungen, Baugrundgutachten, hydrogeo-

logische Untersuchungen etc.) durch Behörden des Freistaates Sachsen, der Land-

kreise, Kreisfreien Städte und Gemeinden sowie sonstigen juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts an das LfULG bleiben vom GeolDG unberührt. 

 

3.4.4 Geoarchiv, Bohrungsdaten 

 

Geologische Informationen zum Planungsraum sind aus dem geologischen Kartenblatt 

[3] ableitbar. Aus den interaktiven Karten des LfULG zu geologischen Themen lassen 

sich die allgemeinen geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse zusammenstel-

len (siehe https://www.geologie.sachsen.de).  

 

Im Internet-Portal „Landwirtschaft- und Umweltinformationssystem für Geodaten – LUIS“ 

sind weitere digitale Geologiedaten wie Bohrungsdaten, geologische Karten, 3D-Mo-

delle, Publikationen für Nutzer unter der URL https://www.luis.sachsen.de/ im Fachthema 

„Geologie“ bereitgestellt.  

 

http://www.geologie.sachsen.de/
https://www.erdaufschluss-digital.de/
https://www.geologie.sachsen.de/
https://www.luis.sachsen.de/


 

 

Seite 8 von 8 

Im Plangebiet sind in [3] / Geodatenarchiv Bohrungen mit Schichtenverzeichnissen vor-

handen. Diese können ebenfalls unter der URL https://www.geologie.sachsen.de (Daten 

und Produkte / Digitale Bohrungsdaten) lagemäßig recherchiert und teilweise ausge-

wählt werden. Zur Übergabe der Geodaten ist eine Anfrage per E-Mail an bohrar-

chiv@lfulg.sachsen.de mit Nennung der Bohrungsnummern notwendig. Es wird empfoh-

len, diese Daten zur Vorbereitung weiterer Baugrunduntersuchungen zu nutzen. 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez. Doreen Brandl 

Sachbearbeiterin 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 

http://www.geologie.sachsen.de/
mailto:bohrarchiv@lfulg.sachsen.de
mailto:bohrarchiv@lfulg.sachsen.de


 

 

 
 
 
 
 
 
N1 Ingenieurgesellschaft mbH 

August-Wellner-Straße 1 

08280 Aue-Bad Schlema 

 
 
 

Annaberg-Buchholz, 10. Dezember 2025 
 

Stellungnahme zum Vorentwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Klein-Tirol-Süd“ – 
Fassung vom 10/2025 in der Gemeinde Gornau, Erzgebirgskreis  
 
 
Sehr geehrte Frau Fleischer, 
 
vielen Dank für Ihr Schreiben vom 5. November 2025 mit der Bitte um Stellungnahme zum 
oben genannten Vorhaben im Hinblick auf Überschneidungen und mögliche 
Auswirkungen auf das Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. 

Nach Einsicht der beigelegten Antragsunterlagen berührt das Vorhaben das Welterbe und 
dessen Pufferzonen nicht. Sollten sich Änderungen in der Planung ergeben ist ggf. eine 
Neubewertung erforderlich. 

Wir bedanken uns für die frühzeitige Einbindung und stehen sehr gerne für eine Beratung 
im Vorfeld von zukünftigen Vorhaben zur Verfügung, um mögliche negative 
Auswirkungen auf das Welterbe frühzeitig erkennen und abwenden zu können. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Wiebke Berkel 
Projektmanagerin Schutz und Erhaltung 
 
 
 

 
 


